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1. Einleitung 

Der Geltungsbereich im Nordosten der Ortslage Neukalen, nördlich eines Garagen-
komplexes am Schäfer-Teich-Platz sowie rund 50 m südlich des Peenekanals wird 
seit Jahrzehnten durch freizeitliche Nutzungen geprägt. Anfänglich überwog die 
kleingärtnerische Nutzung. Die Parzellierung und auch die bauliche Vorprägung sind 
entsprechend kleinteilig. Schleichend wurde die kleingärtnerische Nutzung durch 
Erholungsnutzungen verdrängt. Heute nehmen Nutzgärten einen unterordneten 
Flächenanteil ein. 

Ziel des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines Sondergebietes, das der Erho-
lung dient gemäß § 10 Abs. 4 BauNVO. 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchzu-
führen, deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht 
ist gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebau-
ungsplans. Er stellt die ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege dar. Im Rahmen der Umweltprüfung werden somit die Verträglichkeit der 
Auswirkungen der Planung mit unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und die zu 
erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet. 
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1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   

Insbesondere im Süden des Planungsraums ist die deutliche Vorprägung durch 
bestehende Gartenhäuser, Bungalows und die unmittelbaren angrenzenden Gara-
gen zu verzeichnen. 

Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt über einen aufgeschot-
terten Wirtschaftsweg.  

Die Ausdehnung des geplanten Wochenend- und Ferienhausgebietes gemäß § 10 
Abs. 3 und 4 BauNVO beschränkt sich im Wesentlichen auf anthropogen überprägte 
Bereiche. Die vorhandenen Gebäude sind eingeschossig mit Grundflächen zwischen 
30 und 70 m². Es sind Pult- und Satteldächer mit unterschiedlichen Dachneigungen 
im Gebiet vertreten. 

Neben der Bestandssicherung der vorhandenen Gebäude und der Regelung der 
Zulässigkeit der dazu angedachten Erholungsnutzungen soll auch ein Zubau an 
Wochenend- und Ferienhäusern möglich sein. In diesem Zusammenhang ist eine 
Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung als auch eine Vorgabe für die Ge-
schossigkeit vorgesehen, um den ortsbildprägenden Charakter des Gebietes mit 
seiner kleinteiligen Bebauung zu wahren. 

Zusätzliche Einschränkungen ergeben sich aus den Vorgaben des Hochwasserschut-
zes für die Unterkante von Gebäuden bzw. eine mögliche Unterkellerung. In diesem 
Zusammenhang geht die Stadt Neukalen davon aus, dass oberhalb einer Höhenlage 
von 1,80 Meter NHN keine Gefährdungslage durch Hochwasserereignisse zu erwar-
ten ist. 

Die Planung zum Maß der baulichen Nutzung soll sich dabei an der vorhandenen 
Bebauung orientieren und wird sich entsprechend in den Charakter der hochbauli-
chen Vorprägung einfügen. Um unnötige Fehlentwicklungen mit unvorhersehbar 
großen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild zu vermeiden, wird die 
maximale Höhe der geplanten Ferienhäuser auf 6,00 m über dem anstehenden 
Gelände begrenzt. 

Aufgrund der Weitläufigkeit des der Erholung dienenden Sondergebietes wird die 
zulässige Grundflächenzahl gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,1 begrenzt. 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-
ze und Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgende 
gesetzliche Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2939) 

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-
plänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-
ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt durch Artikel 114 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) 
Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-
tes sind die in §§ 1 und 2 BNatSchG verankerten Ziele und Grundsätze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 
14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 
Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt 
auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 
beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-
derungspflicht).  

In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Eingriffe 
durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.  

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 
3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integri-
tätsinteresse).  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 
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Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) 

Aufgrund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die 
Länder für den gesetzlichen Biotopschutz zuständig.  

Das Denkmalschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 06. Januar 1998 (GVOBl. M-V 1998, S. 12), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) formu-
liert Grundsätze, die bei Vorhaben in der Nähe von Denkmalen zu beachten sind. 

 

Weitere überörtliche Planungen: 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 
sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 
Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in 
Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 
Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festle-
gungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums. Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungspflicht. 

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als 
Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Für nach-
geordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungspflicht. Für Planun-
gen und Maßnahmen der Peenestadt Neukalen ergeben sich die Ziele, Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechts-
grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2694) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V 2016) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Mai 2016  

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpom-
mern (RREP VP-LVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. August 2010  
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Örtliche Planungen: 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen ist mit der 4. Änderung neu bekannt 
gemacht worden und hat mit Ablauf des 16. November 2019 Rechtswirksamkeit 
erlangt. 

Darin wird der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes als Sonderbaufläche 
Erholung mit der Zweckbestimmung 'Wochenendhäuser/Ferienhäuser zulässig' 
dargestellt, so dass festzustellen ist, dass mit o.g. Bebauungsplan Nr. 11 der 
Peenestadt Neukalen dem Entwicklungsgebot des § 8 BauGB entsprochen wird. 

 
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-
chungsraumes  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Nordosten der Ortslage 
Neukalen. Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereiches ist über den beste-
henden kommunalen Wirtschaftsweg im Süden gesichert.  

Der Planungsraum ist durch die Jahrzehnte freizeitliche Nutzungen geprägt. Anfäng-
lich überwog die kleingärtnerische Nutzung. Die Parzellierung und auch die bauliche 
Vorprägung sind entsprechend kleinteilig. Schleichend wurde die kleingärtnerische 
Nutzung durch Erholungsnutzungen verdrängt. Heute nehmen Nutzgärten einen 
unterordneten Flächenanteil ein. 

Der Untersuchungsraum beschreibt entsprechend der zu erwartenden Auswirkun-
gen den Geltungsbereich sowie einen Zusatzkorridor von 50 Metern.  

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens 
sind die mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Wochenend- und Ferienhausge-
biet“ mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen des Ferienhaustourismus auf die zu untersu-
chenden Schutzgüter.  
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands  
   und der Umweltmerkmale  

Das Vorhaben ist sowohl maßnahmen- als auch schutzgutbezogen darzustellen und 
zu bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind folgende Einzelkon-
flikte durch die Ausweisung eines Sondergebietes, das der Erholung dient, mit der 
Zweckbestimmung „Ferienhausgebiet“ zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastung sowie Beunruhigung durch baubedingten 
Verkehr 

o Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung, Bauwege, Lagerflä-
chen 

o Bodenverdichtung durch Baufahrzeuge 

Anlagebedingte Auswirkungen 

o Flächenverlust durch Versiegelung 
o Auswirkungen auf die Bodenfunktionen und den Wasserhaushalt 
o kleinklimatische Auswirkungen 
o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

o derzeit nicht vorhersehbar 

Folgende Konfliktschwerpunkte sind somit mit einem erhöhten Untersuchungs-
bedarf festzustellen.  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächenin-
anspruchnahme betreffen die Schutzgüter Boden, Wasser, Tiere und Pflan-
zen. 

2. Lärm und Staub während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter Pflan-
zen, Tiere und Mensch zu beurteilen. 

3. Die Wahrnehmbarkeit sowie die betriebsbedingten Wirkungen der geplanten 
Sondergebietes ist bezüglich der Schutzgüter Menschen, Tiere und Land-
schaftsbild zu beurteilen. 

Im Rahmen der weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden diese 
Konflikte eine besondere Berücksichtigung finden. Im Folgenden erfolgt eine Be-
standsbeschreibung der einzelnen Schutzgüter. 
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2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich ca. 120 m südlich von dem Pla-
nungsraum entfernt. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich ausschließlich 
Bebauungen, die der Erholung dienen.   

 

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt 

Biotope 

Grünflächen, die vom Eingriff betroffen sind, werden regelmäßig gemäht. Hierbei 
handelt sich um einen artenarmen Zierrasen (PER). Des Weiteren ist eine Vielzahl 
an Obstbäumen vorhanden. Der Planungsraum wird südlich durch einen unbefestig-
ten Weg erschlossen, welcher durch Spontanvegetation begleitet wird.   

Der Planungsraum unterliegt insbesondere im Süden einer deutlichen Vorprägung 
durch bestehende Gartenhäuser, Bungalows und die unmittelbar angrenzenden 
Garagen. Es handelt sich um eine strukturarme Kleingartenanlage (PKA). 
 
Fauna 

Methodik  

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Landesamtes für 
innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt für Geoinformation, Vermes-
sungs- und Katasterwesen, herangezogen und durch eigene Erhebungen präzisiert. 
Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine 
kurze Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum vorhandenen 
Biotoptypen.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-
des wird unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausge-
richteten Untersuchungstiefe abgesehen. Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse 
zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu artspezifischen Verhaltenswei-
sen und Habitatsansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten 
sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulas-
sen. Das zu untersuchende Artenspektrum erfolgte unter Beachtung der Ausstat-
tung des Planungsraumes in Verbindung mit den Ansprüchen einzelner Arten.  
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Reptilien 

Vorzugslebensräume und Biotopstrukturen von Kriechtieren (Reptilia) wie der 
Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicolaris) fehlen am Vorhabenstandort 
vollständig. Auch ein Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca), die ein 
breites Spektrum von Biotopen (Magerrasen, trockene Waldränder) besiedelt, 
konnte nicht nachgewiesen werden. Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch das 
geplante Vorhaben kann dementsprechend ausgeschlossen werden.  

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, 
Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, 
Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse 
und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 
drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 
spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen 
wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baum-
stubben, selbstgegrabene Röhren oder verlassene Nagerbauten dienen als Überwin-
terungsquartiere.  

Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vegetations-
struktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wichtig ist, dass die 
Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingraben ermöglichen. 

Innerhalb des Plangebiets sind solche Habitate nicht vorhanden. Es gibt keine 
vegetationsfreien Bereiche mit grabfähigem Substrat und große Flächen innerhalb 
des Plangebietes sind versiegelt. Durch die vorangegangene Nutzung ist der Boden 
stark verdichtet.   

Ein Vorkommen sowie eine Beeinträchtigung von Zauneidechsen kann somit ausge-
schlossen werden. 

 

Amphibien 

Nördlich grenzt der Peenekanal als Gewässer I Ordnung an den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans an. 

Ein Vorkommen der Rotbauchunke (Bombina bombina), der Kreuzkröte (Bufo 
calamita), der Wechselkröte (Bufo viridis), des Laubfrosches (Hyla arborea), der 
Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), des Moorfrosches (Rana arvalis), des Springfro-
sches (Rana dalmatina) und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) ist grund-
sätzlich möglich. Deren potenzielle Laichgewässer und Vorzugshabitate sind son-
nenexponiertes Stillgewässer mit einer offenen Wasserfläche und einem reich 
strukturierter Gewässerboden [Äste/Steine, fehlender Fischbesatz].  
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Käfer 

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) ist im Untersuchungsraum nicht 
bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 
Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoffarme 
bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer (Luca-
nus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des 
Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 
Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 
präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-
moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Arten werden durch die 
Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann 
somit ausgeschlossen werden. 

 

Schmetterlinge 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 
Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Proser-
pinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese geeig-
neten Lebensräume sind im Bereich des Vorhabenstandortes nicht vorhanden. 
 
Sonstige streng geschützte Arten 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 
semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-
cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) sowie Säuge-
tiere wie den Fischotter (Lutra lutra) und Bieber (Castor fiber) auszuschließen. 
 

Fledermäuse 

Ein Vorkommen von Fledermäusen kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Winterquartiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen Luftfeuchtigkeit sowie 
einer konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad befinden sich nicht innerhalb 
des Geltungsbereichs.  

Ein Vorhandensein von Tagesquartieren, insbesondere als Schlafplatz für Männ-
chen, ist möglich. Natürliche Sommerquartiere der europäischen Fledermäuse sind 
enge Ritzen sowie Hohlräume. Dabei bevorzugen einige Arten Spalten hinter ab-
platzender Borke, Baumhöhlen oder Stammrisse. Andere Arten siedeln vorrangig in 
Spalten von Felsen und Höhlen. Teilweise werden auch aufgelassene Gebäude 
besiedelt. Die Tagesquartiere werden von April bis August genutzt.  
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Aufgrund geeigneter Eigenschaften als Sommerquartier der Gebäude sind Fleder-
mäuse näher zu untersuchen. 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 
2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europä-
ischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Das Vorkommen von Offenlandbrütern wie Grauammer (Emberizia calandra), 
Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehlchen (Saxico-
la rubetra), Blaukelchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex crex) ist im 
Untersuchungsraum im Bereich der Frischwiese kann auf Grund der intensiven 
Nutzung ausgeschlossen werden.  

Relevante Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Heckenbraunelle (Prunella 
modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), 
Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palumbus) und Amsel (Turdus 
merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in Gehölzen kann angenommen werden. 
Für diese potenziell vorkommenden Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstät-
te nach Beendigung der Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable 
Niststätten. 

Gebäudebrüter wie z. B. Mauersegler (Apus apus), Rauchschwalbe (Hirundo rusti-
ca), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Bachstelze (Motacilla alba), Hausrotschwanz 
(Phoenicurus ochruros) oder Haussperling (Passer domesticus) gelten als Kulturfol-
ger. Sie besitzen teilweise eine ausschließliche Orientierung auf Gebäude. Ihre 
Bruthabitate liegen u. a. in Dachspalten, an senkrechten Wänden, unter Überhän-
gen, in Mauernischen oder in Mauerlöchern. Ein Vorkommen im Planungsraum 
dieser Arten ist möglich. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 
Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten.  

 

2.2.3 Schutzgut Fläche  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaft-
lich genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversieglungen sollen auf ein unbe-
dingt notwendiges Maß begrenzt werden.  

Dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden kann durch das von der 
Obergrenze abweichende Maß der baulichen Nutzung und die Beanspruchung eines 
vorgeprägten und größtenteils bereits versiegelten Bereichs entsprochen werden. 
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2.2.4 Schutzgut Boden  

Das Relief des Untersuchungsraumes ist eben.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundla-
ge und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als 
Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 
stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzfläche. 

 
Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu 
nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora 
und Fauna vorhanden. Flächen sind teilweise bereits versiegelt. 

 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Der Geltungsbereich berührt im westlichen Bereich Bodendenkmale und ihre Umge-
bung (Fundstelle 100 „Stadt, Spätmittelalter“ sowie Fundstelle 101 „Schloss, Spät-
mittelalter“).  

 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist anthropogen geprägt. Teilweise ist der 
Bereich versiegelt.  

Der Natürlichkeitsgrad ist durch die Versieglung und Nutzung gering. Der vorhan-
dene Oberbodenhorizont unterliegt auf Grund der Beeinflussung einer geringen 
Funktionsausprägung.  

 

2.2.5 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer. 
Nördlich grenzt der Peenekanal als Gewässer 1. Ordnung an den Planungsraum.  

Der Planungsraum befindet sich teilweise innerhalb des Überschwemmungsgebiet 
Peene (ÜSGPeeneVO M-V, festgesetzt am 10. April 2019).   

Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.  
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2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird durch die bestehende Bebau-
ung, Grünlandstrukturen und der Nähe zum Neukalenden Peenekanal bestimmt. 
Der Gehölzbestand wird überwiegend durch Obstgehölze geprägt.  

Der Zustand der Landschaft wird mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit beschrieben.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwech-
selbarkeit einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigen-
art sowohl natürlich als auch menschlich geprägt sein.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 
typischen Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch 
für den Bereich der Naherholung.  

Die Erlebbarkeit wird durch die weiten Sichtbeziehungen geprägt. 

Als naturnah wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschliche 
Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen.  

Die Naturnähe als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 
Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Flora und Fauna beschränkt sich im 
Untersuchungsgebiet auf die Biotopstrukturen.  

Die bereits bebauten Bereiche mindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der 
Landschaft als Natur- und Lebensraum.  

Die landschaftliche Vielfalt des Untersuchungsraumes setzt sich aus den Wohnbe-
bauungen bzw. Ferienhäuser der Peenestadt Neukalen, Grünlandstrukturen und der 
Nähe zum Peenekanal zusammen. 

Aufgrund dieser bestehenden Strukturen innerhalb des Untersuchungsraumes und 
der zurückhaltenden touristischen Erschließung des Vorhabenstandortes passt sich 
das Plangebiet unter dem Aspekt der Schönheit gut in das Landschaftsbild ein.  

 

2.2.7 Schutzgut Klima und Luft  

Die Sommer des Untersuchungsraums sind angenehm und teilweise bewölkt. Die 
Wintermonate sind lang, kalt, windig und überwiegend bewölkt. Das Klima gilt als 
warm und gemäßigt. Die durchschnittliche Jahrestemperatur von Neukalen beträgt 
14 °C und der Jahresniederschlag liegt bei 242 mm.  
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2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des Denkmalschutzgesetzes von Mecklen-
burg-Vorpommern eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

Der Geltungsbereich berührt im westlichen Bereich Bodendenkmale und ihre Umge-
bung (Fundstelle 100 „Stadt, Spätmittelalter“ sowie Fundstelle 101 „Schloss, Spät-
mittelalter“). 

 

2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Der Geltungsbereich selbst unterliegt keinen Schutzausweisungen nach den §§ 23 
(Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark), 25 (Biosphärenreservate), 26 (Land-
schaftsschutzgebiet) und 27 (Naturpark) des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG).  

Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an das Naturschutzgebiet „Peenetal von 
Salem bis Jarmen“ und an den Naturpark und Landschaftsschutzgebiet „Mecklen-
burgische Schweiz und Kummerower See“. Diese befinden sich innerhalb des 
Zusatzkorridors von 50 Metern. 

 

2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Vorhabens erfolgt nun im Folgenden 
die Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Schutz-
güter.  

 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung  

Mit der Umsetzung der Planung entsteht während der Bauphase der Gebäude für 
die Erholungsnutzung baubedingter Lärm und Emissionen im geringen Umfang. 
Zusätzlich ist während der Bauphase mit einem erhöhten Fahrzeugverkehr zu 
rechnen. 

Negative vorhabenbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch lassen sich 
unter Berücksichtigung der geplanten Auslastung der Anlage nicht ableiten und 
können aus gutachterlicher Sicht ausgeschlossen werden. 
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2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-
sche Vielfalt 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf 
Tiere und Pflanzen des Untersuchungsraumes haben kann. 

Fauna 

Eine Beunruhigung der Fauna ist lediglich während der Bauphase zu erwarten. 
Unter Berücksichtigung der Bestandsaufnahme im Kapitel 2.2.2 werden im Folgen-
den die Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Arten untersucht.  
Amphibien 
Bei einer Bauzeit während der Wanderzeiten von Amphibien ist ein Amphibien-
schutzzaun entlang des Grabens aufzustellen, der ein Einwandern für diesen Zeit-
raum in die Baufelder unterbindet. Das Eintreffen von artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen kann somit verhindert werden. 
 
Fledermäuse 
Ein Vorkommen von Sommerquartieren oder Wochenstuben der Fledermäuse ist 
durchaus möglich. Auf Grund der Bauzeitenregulierung ist eine Betroffenheit der 
Fledermäuse auszuschließen. Im Fall von Abbrucharbeiten zwischen dem 01. Sep-
tember und dem 01. März und außerhalb der Wochenstubenzeit und des Aufsu-
chens der Sommerquartiere ist das Eintreffen von Verbotstatbeständen ausge-
schlossen. Bei einer Verschiebung der Bauzeit ist eine Kartierung vor Beginn des 
Abbruchs durchzuführen, um sicher zu gehen, dass keine Tiere betroffen sind. Um 
den Erhaltungszustand der Population im Gebiet zu sichern, sind insgesamt fünf 
Fledermauskästen an geeigneten Gehölzen oder Gebäuden innerhalb des Gebietes 
anzubringen. Die Maßnahmen sind in Begleitung einer ökologischen Baubegleitung 
durchzuführen.  
 
Avifauna 
Unter 2.2.2 dieser Unterlage konnte in Bezug auf die Avifauna bereits generell 
festgestellt werden, dass wassergebundene Brutvogelarten von der Planung nicht 
betroffen sind, da entsprechende Habitatstrukturen im Planungsraum gänzlich 
fehlen.  
Für Boden-, Gehölz- und Gebäudebrüter hingegen lässt sich eine Betroffenheit nicht 
ausschließen.  
Dennoch können sekundäre Störungen innerhalb der Bau- und Betriebsphase durch 
den Bau der Ferienhäuser für europäische Vogelarten nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. 
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Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von 
Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den 
Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das gemeindliche Pla-
nungskonzept integriert: 

 Rodung der Gehölze zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar 

 Abbruch der Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Sep-
tember und dem 01. März 

 Errichtung der Gebäude außerhalb der Brutzeit zwischen dem 01. Au-
gust und dem 01. März 

 Schaffung und Erhalt von hochwertigen Gehölzstrukturen (Flächen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft) 

Unter Einhaltung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen der o. g. Arten-
gruppen können artenschutzrechtliche Konflikte vollständig vermieden werden. Es 
wird im Sinne des besonderen Artenschutzes Bauzeitenregelungen vorgesehen, um 
die im § 44 des BNatSchG genannten Verbotstatbestände auszuschließen.  
Eine Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt nicht. Für Boden- 
und Gebäude- und Gehölzbrüter lässt sich eine Betroffenheit nicht von vornherein 
ausschließen. Für die Errichtungsphase sind grundsätzlich Beeinträchtigungen 
dieser Artengruppen möglich.  
Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 abs. 1 BNatSchG kann nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden.  
Die vorgesehenen Bauzeitenregulierungen sind damit als Vermeidungsmaßnahme 
anzusehen. Mithilfe dieser Maßnahme kann das Eintreten der Verbotstatbestände 
vollständig vermieden werden.  
Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im späteren Verlauf zu 
einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der untersuchten Brutvogelar-
ten auf umliegende Ersatzhabitate führt. 
Nachhaltige Störwirkungen auf die Avifauna, die zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung führen können, werden unter Einhaltung einer Bauzeitenregelung nicht 
erzeugt. 
 
Zusammenfassung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Generell bleibt festzuhalten, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutz-
gut Tiere und Pflanzen als nicht erheblich einzuschätzen sind. Artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände können dennoch nicht von vornherein ausgeschlossen werden.  
Mit den getroffenen Bauzeitenregulierungen kann das Eintreffen von Verbotstatbe-
ständen jedoch gänzlich ausgeschlossen werden.  
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen gehen vom Vorhaben selbst (unmittelbar) 
nicht aus.  
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
Die mit der Planung verbundenen Versiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-
Ausgleichskonzepts kompensiert. Es wird für das geplante Vorhaben ein vorgepräg-
tes Siedlungsareal genutzt. Unbeeinträchtigte Flächen können so zum Schutz von 
Natur und Landschaft erhalten bleiben. Land- oder Forstwirtschaftlich genutzte 
Flächen werden nicht beansprucht.  

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Geologie und Boden 

Die mit dem Vorhaben in Verbindung stehenden Maßnahmen haben keine Auswir-
kungen auf das Schutzgut Geologie.  

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im 
Baugrund festgestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die untere 
Bodenschutzbehörde zu verständigen.  

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr 
besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 
Schmieröle). Vor Beginn der Bauarbeiten sind deshalb die Baufahrzeuge auf ihren 
technisch einwandfreien Zustand zu prüfen.  

Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und 
Geräte sind von der Baustelle zu entfernen.  

Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 
Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 
Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die Bauleitung 
hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren 
und ggf. durchzusetzen.  

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 
BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderun-
gen zu treffen. 

Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nach-
weislich geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung 
zuzuführen. Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit 
sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen 
(zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.) 
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Unter Einhaltung dieser Maßnahmen lassen sich negative Auswirkungen oder Ver-
unreinigungen des Schutzgutes Bodens vollständig ausschließen. Verbleibende 
Beeinträchtigungen aufgrund von Versiegelungen werden mit Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen vollständig ausgeglichen. Bei allen geplanten Maßnah-
men ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, welche eine 
Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von 
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 
 
 

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Untersuchungsraum befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Er liegt 
allerdings teilweise im Überschwemmungsgebiet Peene (ÜSGPeeneVO M-V, festge-
setzt am 10. April 2019). Rund 50 m südlich des Untersuchungsraumes befindet 
sich der Peenekanal. 

Niederschlagswasser darf nicht der Schmutzwasserleitung zugeführt werden. Das 
von den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken, auf 
denen es anfällt, zu versickern oder zu verwerten.  

Nach örtlicher Erhebung und Bewertung ließ sich feststellen, dass das Nieder-
schlagswasser aktuell von den Eigentümern direkt verwertet wird.  

Das unmittelbare Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in ein Gewässer 
stellt eine Gewässerbenutzung i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) dar. Nach § 8 Abs. 1 WHG bedarf die Benutzung der Gewässer grund-
sätzlich einer Erlaubnis. Im Falle einer Gewässerbenutzung haben insofern die zur 
Niederschlagswasserbeseitigung Verpflichteten einen entsprechenden Erlaubnisan-
trag zu stellen. 

Eine Zentrale Abführung des Niederschlagswassers ist nicht geplant. Es wird von 
einem Gesamtkonzept für die Verwertung des Niederschlagswassers im Geltungsbe-
reich abgesehen. Jeder Eigentümer ist entsprechend selbst für die Versickerung 
bzw. Verwertung zuständig.  

Es sind keine Beeinträchtigungen von Oberflächengewässern oder des Grundwas-
sers zu befürchten, da mit der Umsetzung der Planung keine Stoffe freigesetzt 
werden. Somit wird die Qualität des Grund- und Oberflächenwassers nicht beein-
trächtigt.  

Arbeiten, welche sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder 
die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, sind der unteren Wasser-
behörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einen Monat vor Baubeginn 
der Arbeiten formlos anzuzeigen. 

Allerdings besteht durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr die potenzielle 
Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle, Ammoniak, 
Schwefelverbindungen, ...) insbesondere in Senken, in denen sich das Nieder-
schlagswasser ansammeln kann.  
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Vor Beginn von eventuell erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf 
ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind 
umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle 
zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese 
potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 
umsichtigen Bauausführung belehrt. 

Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, der ein Freisetzen 
von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 
Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-
gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. 

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen 
zu kontrollieren und durchzusetzen.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes durch das 
bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffeintrags in 
Boden- und Grundwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung nicht zu erwar-
ten. 

 

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Ausweisung 
des Sondergebietes „Ferienhausgebiet“ nicht zu erwarten.  

 

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Zulässig sind eingeschossige Wochenendhäuser und Ferienhäuser. Daraus ergibt 
sich eine in Bezug auf das Landschaftsbild verträgliche Höhe der baulichen Anlagen. 
Für das Vorhaben werden keine landschaftlichen Freiräume in Anspruch genommen. 
Durch die Festsetzung, dass die Wochenend- und Ferienhäuser ausschließlich als 
Pult- oder Satteldach mit harter Bedachung in brauner, rötlicher oder anthraziter 

Farbgebung zu decken sind, passt sich die geplante Bebauung gut in die Ortslage 
ein. 

Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich unter Berücksichtigung 
des geringen Versiegelungsgrades sowie der geplanten Höhe sowie der Gestaltung 
der baulichen Anlagen nicht ableiten.  
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2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und 
Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Im Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung erfolgt im Vernehmen mit der immis-
sionsprognostischen Ermittlung der vorhabenbedingten stofflichen Immissionen die 
Untersuchung der Verträglichkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit den 
nächstgelegenen Schutzgebieten. 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet „Peenetal von Salem bis Jarmen“ sowie der 
Naturpark „Mecklenburgische Schweiß und Kummerower See“ schließen unmittelbar 
an den Geltungsbereich an.  

Unter Berücksichtigung der baubedingten Wirkfaktoren in Verbindung mit dem 
Bauablauf sowie aufgrund der beschriebenen anlage- und betriebsbedingten Wir-
kungen bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Beeinträchtigungen auf die 
Schutzgebiete vorhabenbedingt hervorgerufen werden.  

 

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Planungsbereich des Bebauungsplans berührt im westlichen Bereich Boden-
denkmale und ihre Umgebung (Fundstelle 100 „Stadt, Spätmittelalter“ sowie Fund-
stelle 101 „Schloss, Spätmittelalter“). 

Erdeingriffe jeglicher Art im Bereich von Bodendenkmalen haben deren Verände-
rung zur Folge. Wenn bei Vorhaben der o. g. Art ein Denkmal verändert wird, 
bedarf es gemäß § 7 DSchG M-V einer Genehmigung durch die für die Bewilligung 
des Vorhabens zuständige Behörde, die diese wiederum nur nach Anhörung gemäß 
§ 7 Abs. 1 DSchG M-V bzw. im Einvernehmen gemäß § 7 Abs. 6 DSchG M-V mit 
dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege erteilen darf. Das Landesamt kann 
der Genehmigung nur dann zustimmen, wenn eine archäologische Untersuchung 
der betroffenen Teile des Bodendenkmals durch Fachkräfte gewährleistet ist. Alle 
durch die Untersuchung entsehnenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu 
tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). 
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2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störrfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang 
I genannten Mengenschwellen überschreiten, werden vorliegend nicht gelagert oder 
verwendet. Das Vorhaben ist nicht in der Lage schwere Unfälle oder Katastrophen 
zu verursachen.  

 
2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

des Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass die Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens 
auf die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Naturhaushalts im Pla-
nungsraum keine wesentlichen positiven Auswirkungen hätte. 

 

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Aufgrund von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und der Kompensation 
von unvermeidbaren Eingriffen in den Natur- und Landschaftshaushalt des Untersu-
chungsgebiets durch geeignete Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans fügen sich die geplanten Erweiterungen gut in den Bestand ein.  

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen 
des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwir-
kungen zwischen den Schutzgütern. 

Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 
Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutz-
gütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
Neuversiegelungen wurden auf ein unbedingt erforderliches Maß reduziert. Betrof-
fen ist ein anthropogen vorbelasteter Standort von ausschließlich geringer Bedeu-
tung für den Arten- und Biotopschutz. Die komplette Vegetationsdecke ist anthro-
pogen überprägt.  
Unter Einhaltung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut zu erwarten. 
Wechselwirkungen treten mit dem Schutzgut Boden auf. Versiegelungen von Böden 
bedeuten einen Verlust an Lebensraum, der im Rahmen der Kompensationsplanung 
ausgeglichen werden muss (siehe Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung). 
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Schutzgut Fläche 
Es konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche ermittelt 
werden. 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden und Geologie 
Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentli-
che Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was 
nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von Tieren führt.  
Allerdings ist aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die Beein-
trächtigung von Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz 
auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 
Der Eingriff in das Landschaftsbild ist durch die Erweiterung eines anthropogen 
vorgeprägten Geländes als äußerst gering zu bewerten. 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Vorhabenstandort befindet sich gemäß des RREP MS innerhalb eines Tourismu-
sentwicklungsraumes. Dementsprechend sollen die bestehenden Potenziale des 
Peene-Einzugsgebietes und seiner reizvollen Landschaft in Wert gesetzt und um 
touristische Übernachtungsangebote ergänzt werden.  

Dabei liegt die Attraktivität der Tourismusregion Mecklenburgische Seenplatte in 
ihrer vielfältigen natürlichen Ausstattung und Landschaft und ihren Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen. Für den Gesundheits- und 
Wellnesstourismus sowie für Kultur- und Erlebnistourismus bieten sich hierbei gute 
Voraussetzungen. Die aufgeführten Punkte werden mit der vorliegenden Planung 
erfüllt. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-
tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-
prüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen 
Fachbehörden ermittelt.    

 
3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, 
um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwa-
chungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 
Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisie-
rung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen. 

Die Peenestadt Neukalen plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisie-
rung des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger 
deutlichen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen 
bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die 
Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem 
Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Inves-
tor zu tragen. 

 

 
4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung des geplanten Sondergebietes „Wochenend- und Ferien-
hausgebiet an der Peene“ auf die Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab 
insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten 
Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 
erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-
nen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen 
der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 
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5. Anhang 

Anhang 01 Biotoptypenkartierung (BAUKONZEPT Neubrandenburg 
GmbH) 


